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Unter dem wir kämpfen? E  U iſt der Schaf de  U heiligen Kreuzes! Ihm
nach zUum Ram und ieg Gott will Es, Gott will — Und der
e5 will, der wird uns helfen, daſ Dir das Ziel erreichen, das vir
verlangen, ie Er eS verlangt, die Befreiung der heiligen Stadt,
die Freiheit der Kirche Gottes!

Praktiſche Bemerkungen über Generalbeichten und
deren Abnahme.

Von Dir Jakob Schmitt, Domcapitular 3u Freiburg Bir

In einem früheren Aufſatz habe ich ntir rlaubt, den verehrten
hochwürdigen Leſern der Quartalſchrift praktiſche Bemerkungen vor

zulegen über das Beichtvateramt und deſſen Verwaltung Quartal—
ſchrift, Jahrgang 1896, Clte und 770 und dabei In Ausſicht
geſte

V noch ergänzende Bemerkungen beizufügen ber einzelne be
ſondere Arten von Beichten und deren Behandlung. Es gibt nämlich
einige Arten, bei denen die allgemeinen Regeln nicht ſelten
einzelner Modificationen und Ergänzungen bedürfen. Dahin gehören
3 Generalbeichten, Kinderbeichten, Prieſter⸗, Soldaten⸗, Gefangenen⸗
und Krankenbeichten. Inter denſelben In die Generalbeichten wohl
jene, die dem Beichtvater NI meiſten Mühe, aber auch Ant meiſten
Freude und 10 bereiten. Ueber ſie und ihre Behandlung ſoll nun

gegenwärtiger Aufſatz einige praktiſche Bemerkungen geben.
Bekanntlich verſteht nan Inter General— oder allgemeinen

Beichten! olche die einen größeren Lebens oder Zeitabſchnitt de
Pönitenten umfaſſen und alle währen dieſes Abſchnittes bereits ab
elegte Beichten wiederholen, wesha ſie auch Wiederholungsbeichten
genannt werden. erden nun alle bisherigen Beichten wiederholt,
erſtreckt ſich alſo die Beicht auf die ganze Lebenszeit von den V
des beginnenden Vernunftgebrauches von der el der Kindheit an,
dann erhalten bir die Generalbeicht im engeren Sinn oder die ⁰
genannte Lebens— oder kindliche Beicht. Werden aber die Beichten
eines gewiſſen Zeit oder Lebensabſchnittes wiederholt (Jahresbeicht,
Quartalbeicht, Beicht ſeit den letzten Exereitien 20.0, dann haben bir
die Generalbeicht m weiteren Sinne oder die einfache Wiederholungs⸗
beicht In vorliegendem Aufſatz werden beide Arten berückſichtigt,
vorzüglich aber die Lebensbeichten. D  16 hier Iu gebenden Bemerkungen
ollen ſich mit der Beantwortung zweier Fragen beſchäftigen:

Was iſt von Generalbeichten 3u halten?
II Wa hat der Beichtvater hinſichtlich ihrer 3Uu be⸗

achten und beobachten?
Nicht 3u verwechſeln mit den bgenünnten allgemeinen Beichten, die

während der Aufklärungsperiode bn einzelnen unwiſſenden oder gewiſſenloſen
Prieſtern abgenommen wurden und in denen der Pönitent () nichts anderes
beichtete, als ch habe geſündigt in S Worten und Werken.



Daſs die Generalbeichten im allgemeinen etwas Nützliches und
Segensreiches ſind, dafür bürgt Uns die Kirche ſelbſt, die ſie inter
gewiſſen Verhältniſſen wünſcht und empfiehlt, 10 ſogar verlangt und
vorſchreibt; bürgt Uuns die Lehre aller Theologen und die Praxis,ich darf bh agen aller erleuchteten und gewiſſenhaften Beichtväter;bürgt Uuns endlich die reichhaltigſte Erfahrung ſeitens der Beichtväterund Pönitenten. Nehmen wir aber die Frage etwas ſpecieller oder
Concreter, dann können und müſſen Dir antworten: Generalbeichten in

A oft nothwendig;
ſehr oft nützich;

20 hie und da chädlich
A Eine Generalbeicht iſt nothwendig, frühere Beichtenungiltig abgelegt und nicht g9 gemacht wurden.

Wir 33  mu  .  en dieſen Satz etwas näher erläutern, denn die
Sache liegt gar nich immer ſo einfach und klar, wie manche Predigerund Katecheten ſie hinſtellen, indem ſie unterſchiedslos behaupten:jemand ungiltig gebeichtet hat, dann alle folgenden Beichtengleichfalls ungiltig und ſacrilegiſch bi nian die erſte ungiltige Beicht
ur das Geſtändnis, daſs man ungiltig gebeichtet und ur Nachbeichten der in dieſer ungiltigen Beicht angeklagten und verſchwiegenenTodſünden und reumüthig empfangene Abſolution gemacht hatHat man, ehe dies geſchieht, noch zwanzigmal gebeichtet, 0 ſind auchalle dieſe zwanzig Beichten ungiltig und nan muſs alle wiederholenund ſich anklagen, daſs an zwanzigmal Ungiltig, ſacrilegiſch gebeichtetun communiciert) hat Dies iſt 10 theoretiſch Im allgemeinen richtigund riff auch n der Praxis ſehr oft 3u aber nicht immer.
Nehmen ir einmal einen Conereten all Es beichtet jemand mit
ſchuldbarer Verſchweigung ſchwerer Sünden, alſo ſacrilegiſch. ＋einem halben Jahre wird evx krank und beichtet wieder, allein Er
innert ſich (vielleicht durch die Krankheit M Gedächtnis geſchwächt)Urchaus nicht, daſs C da letztemal ungiltig gebeichtet und bekennt
UNun mit wahrer Reue ſeine ſeit der letzten Beicht begangenen Sünden.
Iſt nun dieſe Beicht ſacrilegiſch oder giltig? Ohne Zweifel dasLetztere. V ſie aber giltig, ⁰ ird CEL ni von den ſeit der
letzten Beicht begangenen und direet gebeichteten Sünden abſolviertund frei, ſondern indirect auch der ſacrilegiſchen Beicht und den
In derſelben gebeichteten und verſchwiegenen Todſünden. (Denn nie⸗
mals kann eine Todſünde vergeben und zugleich andere Todſündenbehalten werden. Entweder werden alle vergeben oder keine.) Nun
beichtet ELr zwanzigmal mmer reumüthig jeweils von der etzten Beicht.Dann endlich, vielleicht durch die Frage eines Beichtvaters veranlaſst,erinnert E ſich an die frühere ſacrilegiſche Beicht Wa  S iſt nun eineſtrenge 1 Er mu  —  279 dieſe wiederholen, angeben, daſs er
ſacrilegiſch gebeichtet habe und die in dieſer ſacrilegiſchen Beicht ver
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ſchwiegenen und gebeichteten Todſünden nachbeichten. Er iſt azu ver⸗

Pflichtet, nicht ihre Vergebung U ELlangen denn ſie In ihm
chon durch die folgende giltige Beicht, beziehungsweiſe Abſolution
vergeben; ſondern dem göttlichen und kirchlichen Gebot 3u E⸗
nügen, da  S  8 befiehlt, alle noch nicht gebeichteten und vergebenen Tod
ſünden der Schlüſſelgewalt der Kirche zu unterwerfen, alſo 3u beichten.
Muſs EL nun auch die folgenden zwanzig Beichten wiederholen?
Keineswegs, denn die in denſelben bekannten Sünden In gebeichtet
und vergeben. Alſo iſt eine eigentliche Generalbeicht ber die
Zeit von der ſacrilegiſchen el an hier nicht nothwendig.

Eine Generalbeicht iſt alſo nothwendig, wenn bewuſsterweiſe
ungiltig gebeichtet und E mala fide fortgebeichtet wurde, und zwar
über dieſe ganze Zeit

Wie iſt eS aber, wenn jemand zwar giltig gebeichtet, aber
längere Zeit gewiſſe Sünden (die objectiv ere Sünden ſind) nicht
angegeben hat? C da mala fide unterlaſſen, 0 vären die
Beichten nicht giltig, — träfe alſo obige Annahme ni u, hat Er

C  U ignorantia inculpabili unterlaſſen, weil CEL dieſe Dinge gar
nicht für chwere Sünden 14 ſo hat (ſubjectiv) keine Todſünde
damit begangen und Are zur El ni verpflichtet EN

geweſen, ſomi
auch jetzt nicht zunt Nachbeichten. Hat Er aber wohl gemerkt, daſs
8 nicht vecht iſt, aber nicht gewuſst, wie agen muſs, oder
gemeint, CS genüge die mollities mit dem terminus „unreine
Begierden“ U bezeichnen, hat EL aber wahre Reue gehabt und die
Bereitwilligkeit, ſich anzuklagen, ſo gut CEL kann, dann hat ELr höchſtens
die (objectiv) nicht richtig angeklagten Sünden nachzubeichten, nicht
aber die richtig gebeichteten 3u wiederholen. (Allerdings wird hier
eine Generalbeicht immerhin Pel 1oquendo ſehr rathſam ſein,
ſchon deswegen, weil der Beichtvater über die bona oder mala Hdes
des Pönitenten oft ni ins Klare kommen kann, 10 letzterer ſelbſt
oft im Unklaren iſt

Alſo die urzel für die Nothwendigkeit der Generalbeicht In
borausgegangene ungiltige Beichten. Allein

2  2. Wann iſt eine ſolche Ungiltigkeit vorhanden oder wodurch
wird ſie gewöhnlich verurſacht?

Wenn ein Pönitent ſchwere Sünden begangen und längere
Zeit nicht mehr gebeichtet hat und erforſcht UNun ſein Gewiſſen

Ri gar
ni oder ſo oberflächlich, daſs unmöglich alle Todſünden
kennen kann, oder mindeſtens der offenbarſten Gefahr ſich ausſetzt,
ſolche U überſehen. Die gewöhnliche Wurzel iſt hier (abgeſehen von
der Unwiſſenheit und Ungeſchicklichkeit kommt doch vor, daſs
Pönitenten, namentlich Kinder, einander ihre „Sünden Zettel, auf
dem ſie die Sünden aufgeſchrieben haben leihen“ und ſo eines —
anderen Sünden herſagt) Gleichgiltigkeit, Leichtſinn und Trägheit.
Das Beichten wird als eine Sache angeſehen, die nan eben Qus
Gewohnheit, hergebrachtem Pflichtgefühl, menſchlichen Rückſichten e



abmacht aliter qualiter, Ut aliquid factum 6886 videatur. ohnedaſs dadurch der innere Menſ überhaupt berührt oder genügendIn Mitleidenſchaft gezogen würde.“) Selbſtverſtändlich S hier auch
an der wahren, übernatürlichen Reue, dem nothwendigſtenund indispenſabeln Requiſite, ohne welches eine giltige Beicht, be

ziehungsweiſe ſolution niemals zuſtande kommen kann. Es kann
mir natürlich nicht einfallen, die weſentlichen Eigenſchaften der Reue
3u erklären. beſchränke mich darauf, 3u agen, daſs ein gewiſſerMechanismus und ſchablonenmäßiges Abmachen nicht elten die Reue

verdächtig erſcheinen aſ Bekam ich doch ſelbſt ſchon auf die
Frage Haſt du denn deine Sünden wahrhaft, von Herzen bereut?

die Antwort ich habe geſagt, ieꝗe5 Im Buch ſteht (Reueformular)und findet die ereſia gerade hierin (im Mangel an wahrer,ni bloß natürlicher, ſondern Aus übernatürlichen Motiven ſtammender Reue) einen Hauptgrund der Ungiltigkeit 0 mancher El  en(Doch darf auch hier nicht vergeſſen, daſs durch die Hilfe eines
tüchtigen, gewiſſenhaften Beichtvaters oft der ſchwache Funke zurFlamme angefacht, die vorher ungenügende oder mehr natürlicheReue completiert und rectificiert wird.)

Die Probe für die Echtheit der Reue iſt der Vorſatz Uun
iſt hier feſtzuhalten: nicht den wahren und entſchiedenen Willen
hat, jede ſchwere Sünde 3u meiden, der hat auch keine wahre Reue
und beichtet ungiltig.

Wie aber, ein Pönitent behauptet, b habe den
eſten Vorſatz gehabt, die chwere Sünde 3u meiden, aber nicht die
freiwillige nächſte Gelegenheit? Hier iſt meines Erachtens 3u Unter
ſcheiden. E  U ann ſein, daſs ein Solcher (namentlich bvenn der Beicht  —
vater von der nächſten Gelegenheit gar ni9 den Uten Willen
hat, urchau nicht mehr ſchwer 3u ſündigen, dabei aber meint, er
önne B mit der Bekanntſchaft weiter verkehren und ſich inacht⸗
nehmen. Hier mo ich den Vorſatz ni für gänzlich unzureichendund die Beicht nicht für ungiltig erklären, (abgeſehen von dem Fall,
daſs C5 ſehr ange Zeit 0 fortgienge) Sieht aber der Pönitent ein,
beziehungsweiſe wird Er vom Beichtvater aufmerkſam emacht, daſ

— er
die nächſte Gelegenheit meiden muſs (und iſt ihm dies moraliſchnögli und Er will CS ni un, dann iſt ſein Vorſatz ungenügendund die El ungiltig (wenigſtens in der ege die Dummheitann auch hier, Vie ſo oft, eine Ausnahme begründen).

Wann kann, beziehungsweiſe mu nun annehmen, daſs
der zuu Giltigkeit der El nothwendige Vorſatz nicht vorhandenvar? M Allgemeinen gilt auch hier Poenitenti credendum ESt

Uebrigens darf man nicht überſehen, daſs elbſt ſolche Gleichgiltige,die nach gänzlich ungenügender Gewiſſenserforſchung V den Beichtſtuhl kommen,
dann durch den Beichtvater ten Bewuſstſein threr flicht gebrachtverden können, daſ

7 die Gewiſſenser rſchung durch Fragen nachgeholt oder
ſuppliert und die nöthige Dispoſition herbeigeführt verden kann.
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tam PTO 8 ualll COontra Allein ſehr oft ſind die Pönitenten
ſelbſt ganz unklar und hält der „Leichtfuß“ alles ohne Beſinnen für
giltig, während der Melancholiker oder zur Aengſtlichkeit Neigende
gleich die Ungiltigkeit vermuthet. Hibt ES nun hier gewiſſe Zeichen?

ſagte oben: Die Probe der Reue iſt der Vorſatz SO0 iſt
auch die Probe des Vorſatzes die Beſſerung. 16S mu aber CUII

Salis verſtanden werden. Poſitiv trif 68 faſt immer U: ſt
Beſſerung eingetreten, dann ein richtiger Vorſatz vorhanden.
CTL negativ darf nicht immer geſchloſſen werden: eS iſt keine
Beſſerung eingetreten, olglich kein EE Vorſatz da Denn die
Schwachheit und Verſatilität (8 menſchlichen Willens iſt 0 groß,
die Gelegenheiten oft ˙ Uunerwartet und überwältigend, die Ur
die Gewohnheit verdorbene Natur oft ˙ 5  Ar Wiederbegehung einer
Sünde disponiert, daſs auch bei recht gutem Vorſatz 0 oder
neue Verfehlungen vorkommen. Abſolute Sicherheit ſich hier
nicht gewinnen. Doch kann mal mit moraliſcher Sicherheit ſagen
un beſonders günſtig müſſen hier die mit mollities Behafteten
beurtheilt werden): wenn der Pönitent bei derI zerknirſcht ſich
zeigte und nach derſelben kämpfte und einige Anſtrengungen machte, aun
gerathene Nittel anwandte, ˙ darf nan die Giltigkeit des Vorſatzes
und der Beicht annehmen, auch Er In kurzer Zeit zurück⸗
fiel, namentlich, der Rückfall durch außergewöhnlich heftige
bder unerwartete, unvorhergeſehene Verſuchungen veranlaſst QT
Wenn aber ein Pönitent längere Zeit immer faſt auf dieſelbe Weiſe
zurückfiel, EL gar keine oder höchſt ſelten und ahme Anſtrengungen
Ar Bekämpfung machte, die vorgeſchriebenen oder angerathenen Mittel
vernachläſſigte, E daſs weder eine Beſſerung noch ein kräftiger An
lauf Ju einer ſolchen vorhanden war, dann iſt ſein Vorſatz mindeſtenshöchſt verdächtig, ſehr oft die Ungiltigkeit moraliſch ſicherWie verhält aber mit denen, die zwar irgend einen
Vorſatz machten, aber dabei dachten: ich weiß doch, daſs ich wieder
in dieſe Todſünde zurückfallen werde? Es mag 10 ſein, daſ

V hiermitunter ein eu ſündhafter Mangel an Vertrauen, eine desperatioM Spiele iſt, welche den wirkſamen Vorſatz ausſchließt und die
Beicht ungiltig macht. Allein iun der Regel iſt eS 0 ſchlimm nicht,ondern ES iſt (abgeſehen von melancholiſchem Temperament, krankhafterNerven— und Seelenſtimmung) mehr das ur viele traurige Er
fahrungen ſehr feſt gewurzelte Bewuſstſein der eigenen Schwäche und
der Macht der Leidenſchaft, allerdings durch Kleinmuth und Ver  2
trauensloſigkeit mehr oder minder ſündha und gefährlich. Wenn
enn ſolcher dabei doch ſich ernſtlich Mühe gegeben und gekämpft hat,E iſt hoe capite der Mangel eines wahren Vorſatzes und die
Ungiltigkeit der Beicht nicht anzunehmen.6. Eine leider ſehr häufige Urſache von ungiltigen Beichten und
infolge davon der Nothwendigkeit von Generalbeichten iſt das Ver  2  2
ſchweigen ſchwerer Sünden. Selbſtverſtändlich iſt ami nicht gemeint,



das Unverſchuldete Auslaſſen von begangenen Todſünden dies
ma die Beicht nicht ungiltig, ſondern begründet bloß die Pflicht,daſs der Betreffende die ausgelaſſene Sünde, ſie ihm H˙ Be⸗
wuſstſein kommt, M der nächſten Beicht nachhole. Wir haben bloßden all NI Uge, daſs jemand weiß (wenn er 8  U ni weiß wegenehr ſchlechter Gewiſſenserforſchung oder ER ſchuldbarer Unwiſſen⸗heit, ſo wird dies auch die El ungiltig nachen, aber alio
capite, povon hier nicht die Rede iſt) ich habe dieſe ſchwereSünde begangen und bin verpflichtet, ſie zu beichten und thut eS
ni In der Regel Aus falſcher Scham. v Dies macht die Beichtungiltig.

Hiebei können aber verſchiedene Fälle vorkommen, welche das
Urtheil, ob die Beicht ungiltig wurde, ſehr erſchweren, beziehungs⸗weiſe modificieren. Wir wollen einzelne Arten Urz namhaft machen.In Pönitent vollte eine gewiſſe

XXT ſchwere Sünde beichten, allein der
Beichtvater drängte zuu Eile oder fuhr ihn, Als Er eine noch wenigerſchwere anklagte, o heftig an, daſs bT ſich nicht getraute, die vorhinerührte zu ſagen. Wenn der Pönitent dadurch 1 verwirrt wurde,
daſs Er das ruhige rthei verlor, ann die Beicht doch giltig ſein:
desgleichen, 917 ſich das Urtheil ildete ich habe die Sünde beichtenwollen, man hat mich aber daran gehindert. Es  8 wird ſich dann fragen,ob br wirklich dabei bona fde ar und blieb

Aehnlich iſt Letzteres die Hauptfrage bei einem anderen Fall
venn ein Pönitent im Zweifel iſt, ob eine Sünde ſchwer Uund er
3u deren Beicht verpflichtet iſt Vor llem kommen Scrupulantenhier gav nich n Betracht, denn die ſind imumer im Zweifel und
In gehalten, ihre bezüglichen Zweifel U verachten, ihren Aengſtenentgegenzuhandeln. A den Fall nehme ich Qus, wO B enn ſonſtrecht braves und gewiſſenhaftes Mädchen DPropter pruritum (mo
lestum. INOII vOluptuosum) genitalia tangit vel fricat; aut tangit
Ut E. purificet. xXCIusa Omni vOIUuptuosa intentione, und dabei
Angſt hat, * könne ſchwere Sünde ſein, und doch ſich Ni anklagt.Denn da iſt da venn auch nicht 5  Ur Klarheit kommende ewuſ

t⸗ſein vorhanden: ich muſste E

27⁰ un, alſo durfte ich — auch, folglichkann 566  U keine ſchwere ünde  H ſein. Abgeſehen ſolchen,

E kommen
aber auch Fälle von ſehr Inſten Zweifeln vor ber die ſchwereSündhaftigkeit eines Actes und über die Verpflichtung, denſelben Iu
der Beicht anzuklagen. Hier muſf der Beichtvater Im allgemeinen(denn 3u ſehr können wir ins Einzelne nicht eingehen) a  V rtheililden (abgeſehen von dem Gewicht oder der Futilität de

27⁰ Zweifels

Wie aber, wenn ein Prieſter eine ere Sünde nicht beichtenkann, ohne das Beichtſiegel 3u gefährden? Dann iſt zur Beicht derſelbent nC nicht verpflichtet. Er beichtet die anderen Sünden und jene ird
ihm mit dieſen indireet nachgelaſſen. Er muſs ſie aber nachbeichten, ſobalddies bei einem 9 fremden Bei  ater ohne alle Gefahr für da
Sigill geſchehen kann.
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hauptſächlich Qus zwei Geſichtspunkten. Einmal QAus der Gewiſſen—
haftigkeit oder dem Leichtſinn des Pönitenten. Wenn erſelbe immer
o geſtimm 06  . daſs eu ſeine ſtrenge Pflicht auf jeden Fall er

en vollte, 0 kann auch angenommen werden, ELr würde ſie IN
Casu erfüllt haben, venn br ſie als vorhanden oder bindend erkannt
0 Ein weiteres Kriterium (von Serupulanten, wie geſagt, abgeſehen)
iſt, ob der Pönitent bei, beziehungsweiſe nach der betreffenden Beicht
und Communion ruhig oder ſehr unruhig var und blieb; ob ihm
ni eine ſchwere 2  long kam und wieder kam, Eu můü  —  — den be⸗
treffenden Act nachbeichten.

Hiermit hängt ein anderer ehr häufig R

zuſammen, nämlich,
daſs der Pönitent ſagt, ELr habe nicht gewuſst, wie E die betreffende
Sünde anklagen ſolle Das iſt ſehr oft richtig, allein, insbeſondere,
wenn & einen ordentlichen Unterricht erhalten hatte, muſste eS ſich ihn
och nahe liegen, dem Beichtvater 3u ſagen: ich habe noch etwas
wa mich beunruhigt, weiß aber nicht, wie ich mich ausdrücken ſoll
Fiel Ihm das ein und wollte e S ni hun (ohne daſs ein be
deutendes Hindernis vorlag), dann iſt die Sache mehr aLU verdächtig.
Oft helfen ſich die Pönitenten, indem ſie Inter einem allgemeinen
terminus Sünden ſubſumieren, die ſpeciell angeklagt werden müſsten,
wofür ſie aber, Vie geſagt, den richtigen Au  ru nu wiſſen,
Beiſpiel die mollities unter dem Ausdruck „unreine Begierden“. Aus
der ſonſtigen Gewiſſenhaftigkeit und dem Gewiſſenszuſtand Uheoder Angf bei und nach der Beicht muſs beurtheilt oder 3u be
urtheilen werden, ob dies bona oder mala fide geſchah, alſo
die Giltigkeit der Beicht verhinderte oder Ni

Darauf reduciert ſich aud meiſtens der Fall, ein Pönitentdie mollities nicht gebeichtet hat, weil ſie, Die EL ſagt, für keine
Unde hielt Wenn wir dem Fall einer äußer roßen Un
wiſſenheit (womit ſich oft noch die beruhigende Belehrung von
Kameraden verbindet, da ſei nicht ſündhaft, eil ES niemand
Ade ꝛc.) abſehen, kann man kaum annehmen, daſs jemand wirklichglaubt, CS ſei überhaupt nI ündhaft, ſondern EL dachte wo daſs
eS nicht rech ſei, aber P“ wuſste nicht, daſs E  8 ein peccatum SDPE=Ciale ſei, da  S einen eigenen Namen hat und beſonders gebeichtetwerden muſs.)

Inwiefern die Nichtverrichtung der ſacramentalen Buße aufdie Giltigkeit der Beicht einen Einfluſs üben kann, würde ich kaum
hier berühren, ni auch hierüber bei Beichtkindern, 10 ſelbſbei Geiſtlichen nod Unklarheiten und falſche Auffaſſungen vorkämen.
Hat och vor nicht langer Zeit noch enn Univerſitätsprofeſſor ſeinen

Doch werden Wo die meiſten bei dem heutigen, ott ob bei unsſorgfältig ertheilten katechetiſchen Unterricht gewuſst haben, daſ

2 ſie über tactusſi anklagen können und in dieſem Fall müſſen Anders iſt 5⁰ reilich bei dermollities, ſie ni durch tactus, ſondern durch motus cCorporis, MN·pressio éte geübt ir
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Zuhörern geſagt, die Nichtverrichtung der auferlegten Buße machedie (vorausgegangene) Beicht, beziehungsweif Abſolution ungiltig.Daſs dieſer Satz einen completen Unſinn enthält, 0 der gelehrte
Herr bei genauerem Nachdenken entdecken können und müſſen. Nein,

dann ird von ſeltenen Ausnahmen abgeſehen) in dieſer Richtung
El beziehungsweiſe Abſolution ungiltig, wenn der Pönitent bei
derſelben den Willen nicht hatte, die aufzuerlegende oder auferlegte
U 3u erfüllen; denn dann mangelte C5 ihm mn wahrer Reue
und genügendem Vorſatz E aber dieſen Willen, unterließ
jedoch die Verrichtung der auferlegten Buße Qus eigener ſchwerer
Schuld, dann blieb die erhaltene Abſolution giltig, aber V begieng
(wenn die Buße eine materia gravis conſtituierte) eine ſchwere
Sünde, verlor ſo die ur die Abſolution erhaltene Rechtfertigungs⸗
gnade und enn CL darüber bei der nad  en CEl (aus eigener
chwerer Schuld) ſich nicht reumüthig anklagt, wird die folgende
Beicht und Abſolution Ungiltig ni Nichtverrichtung der
Uße, ondern wegen Verſchweigung dieſer Nichtverrichtung 8SC. einer
6  eren Sünde

3 Die Abſolution fann auch noch aus andern rſachen un

giltig ſein, der Beichtvater die nöthige Jurisdiction
nich hat, die Abſolutionsworte nicht oder weſentlich alteriert
ausſpri

I oder venn CEL ſie pricht, keine materia SUffieiens
vorhanden iſt 0 Allein dieſe Ungiltigkeit iſt nuLr eine objective, nicht
durch ſubjectives Verſchulden des Pönitenten herbeigeführt, dieſem
auch nicht bewuſst ud begründet deshalb nie die Nothwendigkeit
einer Generalbeicht. Hat jemand auf dieſe Weiſe die Abſolution un
giltig empfangen, 0 werden die ihm dabei nicht erlaſſenen ſchweren
Sünden in der nächſten Beicht, obgleich eν davon nichts beichtet
(weil EL 10 meint, ſie ſeien ihm nachgelaſſen), wenn e on
recht beichtet, indireet nachgelaſſen. (Sollte der gewi äußerſt ſeltene
Fall eintreten, daſs der öniten nachträglich Tfährt, die betreffende
Beicht ſei durch u des Beichtvaters ungiltig geweſen, ˙ hätte
C en die un derſelben angeklagten ſchweren Sünden nachzu  2  2
beichten die folgenden 0OA abgelegten El  en rau  6 Er

keineswegs 65 wiederholen.
Wenn wir nun nach obigen Grundſätzen die Giltigkeit und

Ungiltigkeit der Beichten beurtheilen und nach dieſem ＋ das
wirkliche eben, die vorkommenden Pönitenten und ihre Beichten be
meſſen, dann werden piu allerdings ni ie einzelne übereifrige
(„zelum habent Sed IIOII sSecundum scientiam“) oder peſſimiſtiſche
Prieſter agen Faſt bei allen iſt eine Generalbeicht nothwendig;
aber biu werden doch zugeben müſſen leider oft Denken Dir
och M die Vielen, die ohne irgend welchen Ernſt, faſt 9e·
wohnheitsmäßig beichten an Jene (namentlich m 0  en), die jahre⸗
ang ohne allen Grund threr Sonntagspflicht und dem Faſten⸗ und
Abſtinenzgebot gau nicht oder ſehr oft N genügen; M Solche, die
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viele Jahre lang u ſündhaften Bekanntſchaften fortleben, die In
ſchlimmen Gewohnheiten, ohne merkbare Beſſerung, ange Zeit
QGMume indurch fortfahren; die Qus alſcher Am ewiſſe Sünden
ganz verſchweigen oder bemänteln und trotz threr Gewiſſensunruhe eS
nicht über ich bringen, offen zu beichten, die (mitunter ogar ſogenannte
fromme Seelen) gewiſſe ſchwere Sünden nicht beichten bei ihrem E·
wöhnlichen Beichtvater, dann von Zeit zu Zeit „abladen“ bei einem
anderen und lerau Im Sündigen und Verſchweigen fortfahren. ahin
geht auch das Urtheil ſehr vieler eiliger 3 Vincenz von Paul,
Franz von ales, Leonardus Orto Maurizio), frommer und
erfahrener Beichtväter, insbeſondere Ordensprieſter, die mit Abhaltung
von Miſſionen und Abnahme von Generalbeichten ſich viel beſchäftigen.
nd wie viele Pönitenten Aben On Tklärt ich 1eſe
Generalbeicht nicht abgelegt hätte, ware ich Im Stande der Todſünde
ud mn der größten Gefahr der ewigen Verdammnis geblieben. Kurz,
wiw ſind ſicher zJur Behauptung berechtigt: Generalbeichten ſind oft,

bei vielen Pönitenten, nothwendig (von denen, die überhaupt
gar nicht oder kaum 16 zum Bei  u kommen, wollen wir nicht reden).

CL wenn ſie auch oft nicht ſtricte nothwendig ſind, 0
ſind ſie doch, und zwar un ſehr vielen Fällen, nützlich Zeigen Dir
nur ganz kurz ſie ſehr oft nützlich ſind, ann dieſer
Utzen beſonders 3 erhoffen ſt, W., H˙ welchen Umſtänden,
bei welchen Anläſſen ſie beſonders rathſam erſcheinen.

Wenn wir auch davon bſehen, daſs gar manchmal eine
Generalbeicht, die als nützlich anrieth, beziehungsweiſe ab
(gte, ſich als nothwendig herausſtellte, E iſt der Utzen ſolcher
Generalbeichten ein mannigfaltiger. Sehr oft kommen auch beſſere
Chriſten In einen gewiſſen Schlendrian und Mechanismus hinein,
werden leichtſinniger ezügli ihrer Uebungen und en be
en, fürchten und meiden gewiſſe Fehler kaum mehr, laſſen Uun
oder ha  ewu ewiſſe Neigungen heranwachſen und Um ſich greifen,
gerathen Mn Efahren und insbeſondere I eine gewiſſe Lauheit
Allein da ſo allmählig und unmerklich kommt und 4 ſo
bemerken ſie kaum davon Da wirkt dann eine gut vorbereitete,
geleiſtete und abgenommene, beziehungsweiſe abgelegte Generalbeichtvie ern reinigendes ewitter, oder wie n Exereitien (Die 10 bei
den meiſten Pönitenten nicht möglich ſind), indem der Pönitent ſeinen
Seelenzuſtand beſſer erkennt, aufgeſchreckt, angeſpornt und für die
Zukunft wieder ifriger und wachſamer bir

Damit iſt au  On ein weiterer Utzen genannt: die General—
beichten fördern die Selbſterkenntnis, bringen manche Sünden zUum
Bewuſstſein, die ganz überſehen Urden)), laſſen einen genaueren

So kann man meinen, P5 ſeien keine Fi mehr mn einem Weiher,den man öfters und regelmäßig mit dem Netz durchſtöbert Wi 7
aber abgelaſſen, dann
überſehen wurden

zeigt ich, daſs manche doch ſich verſteckt en oder ſt
Linzer „Theol.  2  prakt. Quartalſchrift“ 1897
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lick un un das innere Räderwerk der eele, In die geheimen
Triebfedern und Hemmniſſe des Handelns, In die Hinderniſſe des
Fortſchrittes 2e Auch etzen ſie den Beichtvater in and, den
Pönitenten beſſer kennen 3u lernen, die Wurzeln 3u Tfaſſen, Qus
denen gewiſſe Paſſionen und Fehler hervorgewachſen ſind und damit
auch die ittel, durch die ihnen ant wirkſamſten entgegengetreten
wird, überhaupt ſein Beichtkind erſprießlicher zu leiten

Indem ferner der Pönitent einen größeren Abſchnitt ſeines
Lebens überblickt, erkennt CTr mit einemmale und weit beſſer die Un⸗
ſummen der ihm gewordenen göttlichen Wo  aten und Gnaden,
den eigenen Undank und Leichtſinn, die Gefahr in der ELr geſchwebt,
die Strafen, die ELr verdient, die Güte und Hebe Gotte  O, der ſoviel
Geduld niit ihm gehabt und ſo wird ſeine Reue inniger, leben
iger, wirkſamer und nachhaltiger, ſeine Vorſätze kräftiger und prak
tiſcher; und ſo iſt oft auf längere Zeit hinaus eine ewiſſe Garantie
gegen bedeutendere Sünden und einen bedenklicheren rad von
Lauheit geboten.

Da U ommt, daſ durch eine Generalbeicht ſo manche
oft mehr unbeſtimmte, aber doch un ihren Wirkungen fühlbare Be
unruhigung, die quälte, lähmte, den innigen Verkehr mit hemmte,
den Fortſchritt hinderte, gehoben und dadurch U Freude und
eine gewiſſe Elaſticität des Geiſtes wieder hergeſtellt ird

nd Pite großen gewährt C  U ſpäter dem Pönitenten und
modulo 8u0 auch dem Beichtvater, wenn Erſterer ſich ſpäter ſagen
kann: ott Lob, Üüber leſe Zeit meines Lebens bin ich ruhig

ich habe eine Generalbeicht gethan und hoffe ſicher, Gott
hat mir alles verziehen! Man denke ſich den Unterſchied,
ob man 3u einem Kranken gerufen wird, der eine 9 kindliche
El un. ſpäter auch Wiederholungsbeichten) abgelegt, oder 3u
einem, der noch nie, oder bloß bei ſeiner rſten Communion eine
ſolche gethan hat

Wenn nun Generalbeichten Im allgemeinen ſehr nützlich
ſind wann In ſie beſonders Am oder rathſam? Vor allem,
venn der Seelenzuſtand des Pönitenten enn ſolcher iſt, daſ eine
Generalbeicht nicht mit Gewiſsheit als nothwendig erkannt
ird und deshalb auferlegt oder gefordert werden muſs, aber daſ

2
immerhin erhebliche Zweifel hierüber ſich geltend machen (Vergleiche
das oben hierüber Geſagte.

Sodann kann nian gewiſs ſagen, daſs eine Generalbeicht On
ſeltenen Fällen abgeſehen, die Cl Uunter zur Sprache kommen
werden immer nützlich iſt, wenn noch gar keine abgelegt wurde (be
ziehungsweiſe bei erwachſenen bder älteren Leuten, die ſeit der erſten
iligen Communion keine mehr gethan haben) Für Prieſter und

Ordensleute iſt CS ſicher höchſt nützlich, wenn ſie ſogar regelmäßig
nach längeren oder kürzeren Zwiſchenräumen Wiederholungsbeichten
ablegen. —  6 (wenn auch In geringerem Grade) gilt auch von



heilsbefliſſenen, nach Vollkommenheit ſtrebenden Seelen, die ni
zur Aengſtlichkeit oder zum geiſtlichen Stolze neigen, ſofern letzterer
durch Generalbeichten genährt werden önnte

Allgemein iſt jetzt anerkannt und urch kirchliche Autoritäten
verbürgt, daſs der erſten heiligen Communion eine kindliche Beicht
vorausgeſchickt werden ſoll Auch daran dürfte kein eifriger und 2441

fahrener Seelſorger zweifeln, daſs eS ſehr wünſchenswert wäre, venn
Brautleute vor der Hochzeit eine kindliche, beziehungsweiſe ieder
holungsbeicht ablegen würden. (Die Gründe ſind ſo naheliegend, daſ
ich nUlL einzelne andeute: Eventuelle Gutmachung der oder mancher
bisherigen Beichten, Abſchluſs des ledigen Lebens, Entdeckung 9
heimer Ehehinderniſſe, größerer Ernſt mn Auffaſſung des Eheſtandes
und ſeiner ſchweren Pflichten, würdigerer ang des Sacramentes,
größerer egen c.) Doch bin ich der Anſicht, leſe Generalbeicht
abgelegt, ondern eine oder einige Wochen früher Denn unmittelbar
würde beſſer nicht unmittelbar vor der Trauung oder Am Vorabend

vor der Hochzeit haben die Brautleute ſovie 3u thun, daſs ſie ſich
kaum genügen vorbereiten können, auch iſt „ihr Kopf E voll“, daſ
ſie ſich ni recht 3u ſammeln und mn die gehörige immung 3u
verſetzen vermögen. N. ſollten Ehehinderniſſe entdeckt werden, E
bleibt genügend Zeit, die nöthigen Schritte 3 thun, während
bei einer Entdeckung Hochzeitstage oder deſſen Vorabend ſchwere
und ſehr unliebſame Verlegenheiten entſtehen können. Natürlich iſt,
wenn die Generalbeicht eine oder einige 0  en vor der Hochzeit
QAbet ébentue ver
ſtattfand, unmittelbar vor der Hochzeit wieder 3u beichten und können

geſſene Sünden nachgebeichtet und entſtandene
Zweifel gelöst werden.

Wie bei der Verheiratung, ſo pflegt überhaupt bei der Stande  ·
wahl, reſpective beim Eintritt IN. Lebensſtand, eine
Generalbeicht als ehr nützlich empfohlen 3u werden.

Daſs Miſſionen und Exercitien nläſſe ind, wobei den Theil
nehmern, ſofern ſie nicht erſt vor kurzem Generalbeichten abgelegt
haben, oder deren Ablegung Qus beſonderen Gründen NI räthlich
erſcheint, Lebens-⸗, beziehungsweiſe Wiederholungsbeichten empfohlen,
werden, iſt allbekannt

Ferner Iu Generalbeichten ſehr angezeigt, Leute, die
bisher ziemlich EI gelebt, vielleicht auch bei einem Beichtvater ge⸗
beichtet aben, der raſch und oberflächlich verfuhr, ſich be
unruhigt fühlen; venn eine Erweckung oder Erſchütterung (Tode  —  S·
fall, recken, Rettung Qus einer Gefahr 2e.) ſie aufrüttelt und
Tnſter ſtimmt; venn S gilt, den erkaltenden EifCi bei beſſeren
Chriſten auf beſondere Weiſe anzufachen 2

Endlich wollen wir noch hervorheben den Fall ernſter Er.
krankung. Hat ein 0  2 Kranker gewiſſenhaft gelebt und erſt vor
kurzem eine 9 Generalbeicht gethan, dann ſehe nan wenn nicht
de Kranke ſelbſ S wünſcht, imſtande iſt und kein Nachtheil zu be⸗

2*



fürchten teht) von Emnmer weiteren ab und laſſe höchſtens die aupt  —  2
fehler des früheren Lebens, ohne ins Detail ſehr einzugehen, M.
klagen. ſt der Kranke zudem Sorupulant, dann darf Enem Ver
angen auf Ablegung Enmer Lebensbei oder Generalbeicht nicht ent
prochen werden. Bei anderen Kranken, die noch keine oder ſchon
ange keine Generalbeicht abgelegt aben, iſt ſehr wünſchens⸗
wert Manchmal wird man NI findE daſs ſie nothwendig iſt
Was dann 5 thun iſt, ehört nicht M dieſſen un Nur ſo viel
ſei emerkt In kurzer Zeit ſind drei rieſter Bekanntſcha
9e  rben, die alle nicht ange vor ihrer Erkrankung Lebensbeichten
abgelegt hatten. lle drei äußerten ſich auf dem Todtenbett ber  2  —
einſtimmend wie froh ſie agarüber ſeten mit dem Beifügen 0
ich eS bis M die Tage der Krankheit verſchoben ich Are nicht mehr
imſtande V

geweſen Sorgen Wir alſo da mit Rückſicht auf
ſelbſt und machen Diu Unſere Arr⸗ und Bei  inder darauf auf
merkſam Emne Generalbeicht von Zeit Zeit abzulegen und niemals
ſich QImi auf die Tage der Krankheit 3 vertröſten

So nützlich GeneralbeichtenIM allgemeinen ſind, E gibt
doch auch Fälle, Ie ni ant Ahe ind, ſondern ogar chädlich
wirken önnten Vor allem iſt dies der Fall bei Scrupulanten.
Gerade dieſe Aben enne Ergene Sucht wieder Generalbeichten
abzulegen eil ſie dadurch threr nruhen und engſten edig
3 werden (Die doch Nur nach und nach durch demüthigen und ünkt
en Gehorſam gehoben werden können) ein der Erfolg iſt gerade
umgekehrt und gie Oel ins Feuer Die alten engſten wachen auf
verſtärken ſich und ES kommen dazu und wenn ſie gar enne

Eu ablegen bei rieſter der ſie nicht kennt der
thren übertriebenen Angaben ohneweiters glaubt der vielleicht noch

dann kannweiter fragt und ſtrenge Aeußerungen einfließen läſSt,
beſten Fall ange, lange gearbeitet werden, bis der durch

olche Beicht verurſachte Aufruhr geſtillt, der dadurch veranlaſste
Schaden repariert iſt Vor Jahren war En braves aber
ſcrupulöſes Mädchen mern Beichtkind da 7⁰ gewiſſenhaft gehor
war bald von Scrupuloſität ni mehr 3u bemerken Nun muſste
ich krankheitshalber faſt Ern ahr abweſend ſein nd da ich nach der
Rückkehr das erwähnte Beichtkind EX:tra Confessionem traf und agte
wie CS gehe, merkte ich 3u Schrecken, daſs die lten Serupel
wieder da Die Urſache war nilu auf der Stelle klar ‘eS ＋
während emner Abweſenheit Generalbeicht gethan, trotzdem ich
ES ihm verboten hatte, M der Meinung, da ich fort ſei und eS
Enem anderen Beichtvater Unterſtehe gelte Verbot nicht mehr

Schädlich kann Eelne Generalbeicht ferner wirken bei olchen
die ſich Er COntra SextUmM vergangen, aber Eene gute General⸗
El abgelegt aben, enn ſie! wieder auf die alten ſchmutzigen
Geſchichten zurückkommen und M weiteren Generalbeichten ſie wieder
anklagen wollen Abgeſehen davon, daſs ſie 0 Nie zur Ruhe kommen,



ſo wird ihre Phantaſie wieder Qami beſchäftigt (manche wollen gerade
eswegen eS wieder beichten, oOhne daſs ſie ſich dieſes geheimen Reizes
und Beweggrundes bewuſst In und eS önnen ſchwere Verſuchungen
und ogar Rückfälle dadurch veranlaſst werden. ind tUurpia
un einer Generalbeicht einmal gebeichtet, dann ſoll nie mehr
auf die Specialia zurückgekommen, ondern nUL im allgemeinen können
ſie eingeſchloſſen werden.

Generalbeichten In Qu nicht QAm Platze bei Gelegenheits⸗
und Gewohnheitsſündern, we die freiwillige nächſte Gelegenheit
nicht gemieden und zur Beſſerung ihrer Gewohnheiten noch gar keine
Le Anſtrengung gemacht haben, die alſo der Abſolution nich oder
kaum ähig ſind abgeſehen vont Fall einer außerordentlichen Er⸗
weckung Unter Umſtänden, wO die Generalbeicht wohl jetzt aber viel
leicht ſpäter nicht, oder nicht gut abgelegt werden kann; oder
man mit Grund (aus beſonderen Urſachen Iu der Generalbeicht
ein Mittel erkennt, die betreffenden Pönitenten aufzurütteln und der
Abſolution fähig 3u machen.

ndlich ſollen Generalbeichten ni geſtattet werden, gewiſſen
„frommen Seelen“ mit betſchweſterlichen luren, E immer die

IPtſache mehr Im detaillierteſten Beichten und b noch un einer
efühlsreue, als In der Herzensbeſſerung und un der Brechung ihresEigenſinnes, threr Unverträglichkeit, ngeduld und Zungenfehlerſuchen; oder die eine Art St darein ſetzen, daſs auch ſie, wie

Ordensleute, regelmäßige, beziehungsweiſe Oftere Wiederholungsbeichtenablegen dürfen, und ſich auch Sub hoOoe Tespectu 3 den „Frommen“und „Auserwählten“ zählen.
Nachdem wir nun gen, Vas im allgemeinen von den

Generalbeichten 3u halten iſt, vann ſie nothwendig, nützlich oder
ſchädlich ind, kommen Dir zur zweiten Uuns geſtellten rage, nämlich:Was hat der Beichtvater hinſichtlic der Generalbeichten zu EH  enund 3 beobachten? Die Beantwortung ſoll, ſo Gott will, ein weiterer
Artikel bringen.
Gedanken über die Behandlung von Converſionsfällen.

on Auguſtin eh ku J.; Exaeten, Holland.
Zweiter Artikel.)

ſt der gläubige Proteſtant ˙ eit ebracht, daſ

L 4* i die
entwickelten Wahrheiten eingeht, und ſpricht EL dann demüthig ſein:I„W glaube, Herr, und glaube es feſt weil (S dein Wort und deine
Lehre iſ 4 dann iſt eLr im Herzen Katholik; CS nur noch die
äußere Aufnahme in die Kirche Die andern Lehrpunkte, welche der
Proteſtantismus noch verwirft oder anzweifelt, hat der BetreffendeUu die gläubige Unterordnung Unter das Papſtthum und ſein

iehe Quartalſchrift, Heft 1 1896,


